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Liebe Mandanten,
wir hoffen Sie hatten eine schöne Urlaubs- 
zeit, jetzt heißt es langsam wieder Fahrt auf-
nehmen und Gas geben. Das bedeutet auch 
wieder viele steinige Treppen, die es sport-
lich zu nehmen gilt. Das ist das Leben. Und 
wie am Ende einer anstrengenden Sporte-
inheit ist man auch nach Bewältigung einer 
besonderen Herausforderung wieder ein 
wertvolles Stück trainierter, gestärkter und 
daran gewachsen. Darauf können wir jedes 
Mal erneut stolz sein und uns immer wieder 
weiteren anspruchsvollen Aufgaben stellen. 
Auch das ist das Leben. Gehen wir diesen 
Weg der Verantwortung und gestalten wir 
ihn aktiv. Denn so muss das Leben sein und 
so ist es schön.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
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HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine September 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.09.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017

Sozialversicherung ⁵ 27.09.2017 entfällt entfällt



5I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Termine Oktober 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017

Sozialversicherung⁵ 26.10.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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Abschreibungsrecht des Nichteigentü-
mer-Ehegatten bei betrieblicher Nut-
zung des Ehegattengrundstücks

Die steuerliche Berücksichtigung der Ab-
setzung für Abnutzung (AfA) eines vom 
Nichteigentümer-Ehegatten betrieblich 
genutzten Gebäudeteils setzt voraus, dass 
dieser auch die Anschaffungskosten getra-
gen hat.

Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein Haus, 
das in Wohnungseigentum aufgeteilt wurde. 
Das Erdgeschoss wurde der Ehefrau zuge-
ordnet und an den Ehemann vermietet. In 
diesen Räumen betrieb der Ehemann eine 
Praxis. Zur Finanzierung hatte die Ehefrau 
Darlehn aufgenommen, für die sich der 
Ehemann verbürgte und mit dem das ge-
samte Grundstück belastet wurde. Zins- und 
Tilgungsleistungen für dieses Darlehn wur-
den von einem gemeinsamen Konto der 
Eheleute erbracht. Das Finanzamt erkannte 
das Mietverhältnis nicht an. Der Ehemann 
machte deshalb die Schuldzinsen für das 
Darlehn, die Gebäudeabschreibung und 
andere laufende Aufwendungen, soweit sie 
auf die betrieblich genutzten Räume entfie-
len, als Betriebsausgaben geltend. Auch das 
lehnte das Finanzamt ab.

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass weder 
AfA noch Schuldzinsen gewinnmindernd zu 
berücksichtigen sind. Dem Grundsatz der 

E I N K O M M E N S T E U E R

persönlichen Leistungsfähigkeit folgend, 
muss ein Steuerpflichtiger die durch den 
Betrieb veranlassten Aufwendungen per-
sönlich tragen. Auch im Fall der Zusammen-
veranlagung ist Steuersubjekt der einzelne 
Steuerpflichtige. Im geschilderten Fall hat-
te der Ehegatte die geltend gemachten 
Aufwendungen nicht selbst getragen. Die 
Rückzahlung des Darlehns wurde zwar vom 
Oderkonto, aber für Rechnung der Ehefrau 
geleistet, da diese allein gegenüber der 
Bank aus dem Darlehnsvertrag verpflichtet 
war. Zahlungen von einem gemeinsamen 
Konto der Ehegatten gelten jeweils für Rech-
nung desjenigen geleistet, der den Betrag 
schuldet, so das Gericht.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Fehlgeschlagene Vereinbarungen ge-
schiedener Eheleute rechtfertigen kei-
nen Erlass von Steuern

Im Rahmen einer Scheidung vereinbaren 
die Eheleute häufig, dass der Unterhaltszah-
lende seine Unterhaltsleistungen als Son-
derausgaben abziehen kann, während der 
Empfänger diese versteuert und die hierauf 
entfallende Steuer vom Zahlenden erstattet 
bekommt.

Das Finanzgericht Baden Württemberg 
musste entscheiden, ob die Steuer zu er-
lassen ist, wenn der Unterhaltszahler den 
Ausgleich der Steuer schuldig bleibt. So pas-
sierte es einer Frau, deren Exmann insolvent 
wurde. Die Frau meinte, wegen sachlicher 
(keine Erstattung) und persönlicher (kleines 
Einkommen, kein weiterer Unterhalt) Unbil-
ligkeit, müsse ihr die Steuer auf den Unter-
halt erlassen werden.

Dem folgte das Gericht nicht: Die Ver-
steuerung des Unterhalts ist nicht sachlich 
unbillig, wenn die Frau ihre ausdrückliche 
Zustimmung zum Sonderausgabenabzug 
erteilt hat. Das Risiko, den Ausgleichsan-
spruch durchsetzen zu können, trägt sie als 
Unterhaltsempfänger. Diese Risikoverlage-
rung ist nicht unbillig, da der Unterhalt die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht. 
Ein Erlass aus persönlichen Gründen schied 
aus, weil dieser nicht der Frau zugute käme. 
Denn sie behält ihren Anspruch, auch wenn 
er derzeit nicht durchsetzbar ist.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für 
die Unterbringung von Angehörigen in 
einem Pflegeheim

Die in einem Haushalt entstehenden Auf-
wendungen für die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern (z. B. einer Haushaltshilfe) 
sowie für die Inanspruchnahme von Dienst- 
und Handwerkerleistungen sind in bestimm-
tem Umfang bei der Einkommensteuer 
abzugsfähig:

a) Für die Beschäftigung von Aushilfskräften 
auf geringfügiger Basis, d. h. bis zu einem 
monatlichen Arbeitsentgelt von 450 €, ver-
ringert sich die Einkommensteuer um 20 % 
der Aufwendungen, höchstens 510 € jährlich
.
b) Für nicht geringfügige haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisses, die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Dienstleistungen 
(z. B. die Beauftragung eines selbstständigen 
Fensterputzers) oder Pflege- und Betreu-
ungsleistungen, verringert sich die Einkom-
mensteuer um 20 % der Aufwendungen, 
höchstens 4.000 € jährlich.

c) Bei der Inanspruchnahme handwerklicher 
Dienstleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
verringert sich die Einkommensteuer um 20 
% der Aufwendungen, höchstens 1.200 € 
jährlich.

Zu den unter b) fallenden Aufwendungen 
gehören auch Pflege- und Betreuungsleis-
tungen in einem Seniorenheim, soweit der 
Bewohner dort einen eigenen Haushalt 
führt. Dieser wird anerkannt, wenn die Woh-
nung über ein eigenes Bad, eine Küche, ei-
nen Wohn- und einen Schlafbereich verfügt 
und individuell nutzbar (abschließbar) ist.

Nach einem Urteil des Hessischen Finanzge-
richts können Pflege- und Betreuungskosten 
grundsätzlich wahlweise von der die Kos-
ten tragenden als auch von der gepflegten 
Person geltend gemacht werden. Entstehen 
sie allerdings im Zusammenhang mit der 
Unterbringung in einem Pflege- oder Seni-
orenheim, können die Aufwendungen nach 
Auffassung des Gerichts nur von der pfle-
gebedürftigen Person in Abzug gebracht 
werden. Doch fehlt es im vorliegenden Fall 
an einem Haushalt in o. g. Sinne.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Übertragung des hälftigen Behinder-
ten-Pauschbetrags bei der Einzelveran-
lagung von Ehegatten

Ehegatten, die beide unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig sind, nicht dauernd 
getrennt leben und bei denen diese Voraus-
setzungen zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums vorgelegen haben oder im Laufe des 
Veranlagungsjahrs eingetreten sind, können 
zwischen der Zusammenveranlagung und 
der Einzelveranlagung wählen.

Bei der Einzelveranlagung sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte 
zuzurechnen. Sonderausgaben, außer-
gewöhnliche Belastungen und die Steu-
erermäßigungen für Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen werden bei dem Ehegat-
ten berücksichtigt, der die Aufwendungen 
wirtschaftlich getragen hat. Auf übereinstim-
menden Antrag der Ehegatten werden diese 
Aufwendungen jeweils zur Hälfte bei jedem 
Ehegatten abgezogen. In Ausnahmefällen 
reicht der Antrag des Ehegatten aus, der die 
Aufwendungen getragen hat.

Bisher nicht geklärt war, ob auch der Be-
hinderten-Pauschbetrag hälftig aufgeteilt 
werden kann. Die Finanzverwaltung ist der 
Auffassung, dass eine Aufteilung nur bei 

nachgewiesenen „Aufwendungen“ möglich 
ist. Darüber hinaus sei der Behinderten-Pau-
schbetrag an persönliche Voraussetzungen 
geknüpft, die nur der „Betroffene“ erfülle.

Das Thüringer Finanzgericht hat entschie-
den, dass bei einer Einzelveranlagung auch 
Behinderten-Pauschbeträge auf Antrag 
hälftig aufgeteilt werden können.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Rückstellungen für Entsorgungspflich-
ten nach dem Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz

Rückstellungen für die Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten können erst 
gebildet werden, wenn sich die Verpflichtung 
durch den Erlass einer sog. Abholanordnung 
hinreichend konkretisiert hat. Eine solche 
Entsorgungspflicht besteht für alle seit dem 
13. August 2005 in Verkehr gebrachten Ge-
räte.

Ein Hersteller von Energiesparlampen hatte 
in seiner Bilanz eine entsprechende Rück-
stellung gebildet und dies damit begründet, 
dass sich die Abhol- und Entsorgungspflicht 
unmittelbar aus dem Gesetz ergäbe. Dies 

hat der Bundesfinanzhof grundsätzlich 
bestätigt, aber gleichzeitig festgestellt, dass 
erst durch den Erlass einer zusätzlichen 
Abholverfügung die erforderliche Konkreti-
sierung der Entsorgungsverpflichtung und 
damit die Grundlage für die Bildung einer 
Rückstellung geschaffen wird.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Vorbehaltsnießbrauch verhindert steu-
erneutrale unentgeltliche Übertragung 
eines Gewerbebetriebs

Ein Gewerbetreibender kann seinen Betrieb, 
z. B. im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge, an seinen Nachfolger übergeben, 
ohne dass stille Reserven aufgedeckt wer-
den müssen. Voraussetzungen sind, dass die 
Übertragung unentgeltlich erfolgt und der 
Gewerbetreibende seine bisherige gewerbli-
che Tätigkeit einstellt.

In einem Fall, in dem sich der Gewerbetrei-
bende nach der Übertragung an der einzi-
gen wesentlichen Betriebsgrundlage einen 
Nießbrauch vorbehalten hatte und diese 
weiterhin gewerblich nutzte, hat der Bun-
desfinanzhof eine steuerneutrale Übertra-
gung verneint.

Eine Mutter (Gewerbetreibende) hatte ihr 
Grundstück, auf dem sich eine von ihr ver-
pachtete Gaststätte befand, unentgeltlich auf 
ihren Sohn übertragen. Gleichzeitig behielt 
sie sich den Nießbrauch vor und verpachtete 
weiterhin die Gaststätte. Die Übertragung 
des Grundstücks stellt vielmehr eine gewinn-
realisierende Entnahme dar, die zur Aufde-
ckung der stillen Reserven führt.

Hinweis: Bei der unentgeltlichen Übertra-
gung eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebs kann sich der Übertragende den 
Nießbrauch am Betrieb vorbehalten, ohne 
dass dies zur Aufdeckung der stillen Reser-
ven führt.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Werbungskostenabzug nach einem 
gescheiterten betrügerischen Anschaf-
fungsgeschäft

Ein Investor beabsichtigte, ein Villengrund-
stück über einen Makler zu erwerben und 
es anschließend zu vermieten. Der Makler 
spiegelte dem Investor vor, den Kauf für 
etwa 2 Mio. € einschließlich seiner Provision 
vermitteln zu können. Voraussetzung sollte 
sein, dass der Investor im Hintergrund bliebe 
und das Geld in bar übergebe. Darauf ließ 
sich der Investor ein und übergab das Geld, 
das der Makler aber statt für die Abwicklung 
des Geschäfts für sich selbst verwendete. 
Dafür wurde er später zu einer Freiheitsstra-
fe verurteilt.

Der Investor machte den Betrugsschaden in 
seiner Einkommensteuererklärung als vor-
ab entstandene Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

E I N K O M M E N S T E U E R

geltend. Der Bundesfinanzhof hielt das für 
zutreffend, denn der Investor war entschlos-
sen, das Grundstück zu erwerben und zu 
vermieten.

Hinweis: Grundsätzlich sind Anschaf-
fungskosten für ein vermietetes Gebäude 
nur in Form der Absetzung für Abnutzung 
als Werbungskosten abziehbar. Wird aber 
die Gegenleistung nicht erbracht, sind die 
vergeblich aufgewendeten Beträge sofort in 
voller Höhe als Werbungskosten abziehbar, 
und zwar unabhängig davon, ob eine ver-
tragliche Verpflichtung zur Zahlung bestand 
oder nicht.
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U M S AT Z S T E U E R

Umsatzsteuerliche Kleinunternehmerre-
gelung auch bei fehlendem Umsatz im 
Gründungsjahr anzuwenden

Als sog. Kleinunternehmer werden im Um-
satzsteuerrecht Unternehmer bezeichnet, 
deren Umsatz zuzüglich der darauf ent-
fallenden Umsatzsteuer im Vorjahr 17.500 
€ nicht überstiegen hat und im laufenden 
Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht überstei-
gen wird. Kleinunternehmer dürfen keine 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen, können 
gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuerab-
zug aus ihren Eingangsrechnungen geltend 
machen.

Das Thüringer Finanzgericht hat entschie-
den, dass die Umsatzgrenze von 17.500 € 
auch maßgeblich ist, wenn im Gründungs-
jahr lediglich Vorbereitungshandlungen, 
aber noch keine Umsätze getätigt werden. 
Der Unternehmerbegriff sei für Zwecke der 
Kleinunternehmerregelung ebenso auszule-
gen wie für Zwecke des Vorsteuerabzugs.

Beispiel:
A gründet im Dezember 2015 ein Unterneh-
men, indem er einen Büroraum anmietet, 
Bürogegenstände einkauft und erste Kon-
zepte erarbeitet. Ausgangsumsätze wer-
den erstmals in 2016 in Höhe von 30.000 € 
getätigt.

Auch ohne Erzielung von Einnahmen ist 
A aufgrund der Vorbereitungshandlungen 
bereits in 2015 Unternehmer im umsatz-
steuerlichen Sinne. Da sein Umsatz in 2015 
0 € beträgt und im Folgejahr über 17.500 €, 
aber unter 50.000 € liegt, kann er die Klein-
unternehmerregelung in Anspruch nehmen. 
Auf seine Umsätze des Jahrs 2016 wird keine 
Umsatzsteuer erhoben. Eines Antrags bedarf 
es hierfür nicht. Lediglich der Verzicht auf 
die Kleinunternehmerregelung ist gegen-
über dem Finanzamt zu erklären.

Wäre A erst ab 2016 als Unternehmer anzu-
sehen, käme die Kleinunternehmerregelung 
nicht zur Anwendung, da die Umsätze in 
diesem Jahr über 17.500 € liegen.
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Garantiezusage als einheitliche un-
trennbare Leistung beim Gebrauchtwa-
genkauf

Ein Autohändler bot seinen Kunden eine 
erweiterte Gebrauchtwagengarantie gegen 
Aufpreis an. Im Reparaturfall konnte der 
Kunde wählen, ob er die Reparatur durch 
den Händler ausführen (Reparaturanspruch) 
oder sich die Kosten aus der Reparatur 
in einer anderen Werkstatt erstatten lässt 
(Versicherung auf Reparaturkostenersatzan-
spruch). Der Händler meinte, der Aufpreis 
für die Garantie sei aufzuteilen und der 
Versicherungsanteil sei als umsatzsteuerfrei 
zu behandeln.

U M S AT Z S T E U E R

Das lehnte das Niedersächsische Finanzge-
richt ab und beurteilte die Umsätze aus den 
Garantiezusagen als umsatzsteuerpflichtig.
Aus Sicht des Kunden sei die Garantie eine 
einheitliche Leistung des Händlers, die eine 
unselbstständige Nebenleistung zum Ge-
brauchtwagenkauf ist. Dem Kunden kommt 
es darauf an, die Reparatur letztlich nicht 
selbst bezahlen zu müssen. Wie diese Leis-
tung ausgestaltet ist, ist ihm egal.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Differenzbesteuerung auch beim „Aus-
schlachten“ von Fahrzeugen

Ein Schrotthändler kaufte von Privatperso-
nen alte Fahrzeuge an. Aus diesen baute er 
Teile aus, die noch funktionsfähig waren. Er 
veräußerte die gebrauchten Fahrzeugteile 
über eine Internet-Auktionsplattform. In sei-
ner Umsatzsteuererklärung wendete er die 
für Wiederverkäufer vorgesehene Differenz-
besteuerung an.

Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof feststell-
te. Er widerspricht damit der Auffassung der 
Finanzverwaltung. Gebrauchte Teile, die aus 
Altfahrzeugen stammen und als Ersatzteile 
verkauft werden, sind Gebrauchtgegenstän-
de im Sinne der Differenzbesteuerung.

Der Umsatz ist in diesem Fall nach dem 
Betrag zu bemessen, um den der Verkaufs-
preis den Einkaufspreis für den Gegenstand 
übersteigt. Die Besteuerung kann für alle 
innerhalb eines Besteuerungszeitraums 

ausgeführten Umsätze auch über die sog. 
Gesamtdifferenz erfolgen. Hierfür darf 
jedoch der Einkaufspreis eines Gegenstands 
500 € nicht übersteigen. Da im Fall des 
„Ausschlachtens“ von Fahrzeugen mehrere 
Gegenstände (Ersatzteile) für einen Gesam-
teinkaufspreis (Preis des gebrauchten Fahr-
zeugs) erworben werden, ist dieser im Wege 
sachgerechter Schätzung auf die einzelnen 
Ersatzteile aufzuteilen. Hierfür muss der 
Wiederverkäufer entsprechende Nachweise 
führen. Überschreitet der Kaufpreis für das 
einzelne Ersatzteil nach der Aufteilung die  
o. g. Betragsgrenze, kann dieses Fahrzeug-
teil nicht nach der Gesamtdifferenz besteu-
ert werden. Auch bei fehlenden Nachweisen 
sind die Lieferungen einzeln zu besteuern. 
Ein gänzlicher Ausschluss von der Differenz-
besteuerung ist jedoch auch bei Nachweis-
schwierigkeiten nicht möglich.

U M S AT Z S T E U E R
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Vorgeschriebene Umkleidezeiten sind 
vergütungspflichtige Arbeitszeit

Ein in der Lebensmittelproduktion tätiger 
Arbeitnehmer, der einen festen Stundenlohn 
erhielt, war arbeitsvertraglich verpflichtet, 
den Dienst täglich mit sauberer und voll-
ständiger Dienstkleidung anzutreten. Diese 
wurde ihm vom Arbeitgeber gestellt. Sie war 
in einem Umkleideraum an- und abzulegen, 
der sich zwar auf dem Werksgelände, aber 
in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz des 
Arbeitnehmers befand. Der Arbeitsvertrag 
bezeichnete Wegezeiten zu bzw. von den 
Stempeluhren als „leistungsentgeltfrei“.

Der Arbeitnehmer begehrte eine Vergütung 
von 6.200 € für an 700 Arbeitstagen an-
gefallene Umkleide- und innerbetriebliche 
Wegezeiten. Er trug vor, für derartige Tä-
tigkeiten täglich 36 Minuten zu benötigen. 
Das Arbeitsgericht bejahte einen täglichen 
Zeitaufwand von 27 Minuten und sprach 
dem Arbeitnehmer hierfür 4.600 € zu.

A R B E I T S R E C H T

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte, dass 
das Umkleiden Teil der dem Arbeitneh-
mer zu vergütenden Arbeit ist, wenn der 
Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten 
Kleidung vorschreibt, die im Betrieb an- und 
abgelegt werden muss. Der für derartige 
Tätigkeiten erforderliche Zeitaufwand dürfe 
vom Gericht geschätzt werden. Die arbeits-
vertragliche Regelung, nach der Wegezeiten 
zu bzw. von den Stempeluhren „leistungs-
entgeltfrei“ seien, schließe diesen Anspruch 
nicht aus. Leistungsentgelte seien nur solche 
Vergütungen, bei denen die Leistung des 
Arbeitnehmers gemessen und mit einer 
Bezugsleistung verglichen werde.
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Cannabisanbau rechtfertigt fristlose 
Kündigung des Mietvertrags

Baut ein Mieter in seiner Wohnung pro-
fessionell Cannabis an, berechtigt dies den 
Vermieter zur fristlosen Kündigung des Miet-
vertrags. Da es sich dabei um eine Straftat 
handelt, bedarf es nach Meinung des Amts-
gerichts Karlsruhe keiner vorherigen Abmah-
nung.

Im entschiedenen Fall hatte die Polizei bei 
einer Wohnungsdurchsuchung festgestellt, 
dass ein Mieter in einem speziellen „Grow-
schrank“ professionell Cannabispflanzen 
anbaut. Dieser Schrank ermöglichte es, die 
Pflanzen ganzjährig geschützt vor schäd-
lichen Witterungseinflüssen aufzuziehen. 
Der Vermieter nutzte die Information zur 
fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses. 
Der Mieter wendete sich hiergegen mit der 
Behauptung, er benötige Cannabis aus me-

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

dizinischen Gründen. Eine ärztliche Beschei-
nigung legte er nicht vor.

Das Gericht hält die Kündigung für gerecht-
fertigt. Es sei dem Vermieter nicht zuzumu-
ten, das Mietverhältnis fortzusetzen. Der 
Anbau und Konsum illegaler Betäubungs-
mittel rechtfertige eine fristlose Kündigung 
des Mietvertrags. Es komme nicht darauf an, 
ob der Mieter den angebauten Cannabis an 
Dritte veräußere oder ausschließlich selbst 
konsumiere. In dem illegalen Anbau liege 
ein schwerwiegender Verstoß gegen miet-
rechtliche Verpflichtungen, den der Vermie-
ter nicht hinnehmen müsse und der ihm das 
Recht gebe, das Mietverhältnis fristlos zu 
beenden. Eine Abmahnung vor der Kün-
digung sei bei der Schwere des Verstoßes 
nicht erforderlich.
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Miet- und Leasingkosten für Rauch-
warnmelder sind nicht als Betriebskos-
ten auf Wohnungsmieter umlegbar

Die Kosten für Leasing und Anmietung von 
Rauchmeldern sind keine Betriebskosten, die 
in die Betriebskostenrechnung eingestellt 
werden dürfen. Das Amtsgericht Dortmund 
sah in Miet- oder Leasingkosten sog. Kapita-
lersatzkosten und keine Betriebskosten.

Ein Vermieter installierte in einer Mietwoh-
nung Rauchmelder, die er nicht gekauft, 
sondern angemietet hatte. In der Betriebs-
kostenabrechnung stellte er die Kosten für 
Miete und Wartung der Rauchmelder dem 
Mieter in Rechnung. Der Mieter weigerte 
sich, diese Kosten zu zahlen. Er ist der Mei-
nung, dass die Mietkosten nicht umlagefähig 
sind, da sie die Anschaffungskosten ersetzen 
würden.

Nach Auffassung des Gerichts muss der 
Mieter weder die Kosten für die Miete noch 
die Kosten der Wartung der Rauchmelder 
tragen. Die Mietkosten sind nicht umlagefä-
hig, weil sie an die Stelle der Anschaffungs-
kosten treten und den Kapitalkosten zuzu-
ordnen sind. Ebenfalls nicht umzulegen sind 
die Kosten für die Wartung der Rauchmel-

der. Zwar ist es grundsätzlich möglich, neu 
entstehende Betriebskosten auf den Mieter 
umzulegen. Auch sind die Kosten von War-
tungsarbeiten grundsätzlich als Betriebs-
kosten anzusehen und wären damit um-
lagefähig. Jedoch sind nach der nordrhein 
westfälischen Bauordnung die Mieter für die 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der 
Rauchmelder verantwortlich. Deshalb ob-
liegt auch ihnen die Wartung der Rauchmel-
der. Ohne eine vertragliche Übertragung 
der Wartungspflicht auf den Vermieter kann 
dieser etwaige Wartungskosten nicht gel-
tend machen, auch wenn er diese trägt.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R
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V E R FA H R E N S R E C H T

Korrektur bestandskräftiger Bescheide 
aufgrund neuer Erkenntnisse aus einem 
Benennungsverlangen

Das Finanzamt vermutete bei einem Schrott-
händler eine Steuerhinterziehung, weil 
für Wareneinkäufe Belege fehlten. Auf die 
Aufforderung zur Benennung der Verkäufer 
reagierte der Händler nicht. Das Finanzamt 
änderte deshalb den bestandskräftigen 
Steuerbescheid und versagte die Berücksich-
tigung der Aufwendungen für die Warenein-
käufe als Betriebsausgaben.

Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof.

Ein bestandskräftiger Steuerbescheid kann 
nur aufgrund gesetzlicher Regelung geän-
dert werden, z. B., wenn Tatsachen nach-
träglich bekannt werden. Das ist der Fall, 
wenn die betreffenden Tatsachen bei Erlass 

des Steuerbescheids bereits vorhanden, 
aber dem zuständigen Finanzamtsmitarbei-
ter nicht bekannt waren, obwohl er seiner 
Ermittlungspflicht voll nachgekommen ist.

An diesen Voraussetzungen fehlte es im 
entschiedenen Fall. Zum einen fehlten 
Feststellungen, ob die Belege tatsächlich 
bereits zum Zeitpunkt der ursprünglichen 
Bearbeitung durch den Sachbearbeiter nicht 
vorhanden waren. Zum anderen hatte das 
Finanzamt erst nach der Veranlagung ver-
langt, die Verkäufer zu benennen. Es konnte 
sich daher nicht darauf berufen, dass ihm 
die Tatsachen erst nachträglich bekannt 
wurden.


